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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.08.1957

Norm

ABGB §1017

MG §17 Abs2 C2

Rechtssatz

Wenn der Hauseigentümer den Hausverwalter beauftragt hat, eine Wohnungsablöse zu verlangen, so ist dieser Betrag

dem Hauseigentümer auch dann zu seinem Vorteil zugekommen, wenn der Hausverwalter das Geld auftragswidrig

nicht seinem Auftraggeber abgeführt haben sollte. Für die Rückforderungsklage ist daher nur der Hauseigentümer

passiv legitimiert.
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